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§ 6 KO Wirkung in Ansehung von
Rechtsstreitigkeiten

 KO - Konkursordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2017

(1) Rechtsstreitigkeiten, welche die Geltendmachung oder Sicherstellung von Ansprüchen auf das zur Konkursmasse

gehörige Vermögen bezwecken, können nach der Konkurseröffnung gegen den Gemeinschuldner weder anhängig

noch fortgesetzt werden.

(2) Rechtsstreitigkeiten über Absonderungsansprüche und über Ansprüche auf Aussonderung nicht zur Konkursmasse

gehöriger Sachen können auch nach der Konkurseröffnung, jedoch nur gegen den Masseverwalter anhängig gemacht

und fortgesetzt werden.

(3) Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche, die das zur Konkursmasse gehörige Vermögen überhaupt nicht betreffen,

insbesondere über Ansprüche auf persönliche Leistungen des Gemeinschuldners, können auch während des

Konkurses gegen den Gemeinschuldner oder von ihm anhängig gemacht und fortgesetzt werden.

In Kraft seit 01.01.1900 bis 31.12.9999
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